
FREIWILLIGENDIENSTE FAQ
                     von A bis Z

Anleitungg

Die Einsatzstelle ist verpfl ichtet, eine Fachkraft für die fachliche Anleitung und Begleitung der Freiwilligen zu 

benennen. Sie sichert die Unterstützung und Beratung der Freiwilligen, vermittelt ihnen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Kompetenzen für den Arbeitsalltag und den Ausbildungs- und Berufsweg. Wichtig für die Beteiligung der 

Freiwilligen in der Einsatzstelle sind zudem regelmäßige Gespräche und die Integration in das Team, z.B. durch 

Teilnahme an gemeinsamen Beratungen.

Arbeitskleidung

Die Einsatzstellen, die eine 

spezielle Arbeitskleidung 

erfordern bzw. wünschen, f d b ü h

haben diese den Freiwilligen 

unentgeltlich zu stellen und 

dann auch für die notwendige

Reinigung / Instandsetzung zu

sorgen.

Arbeitsmarktneutralität

Der Grundsatz der Arbeitsmarktneutralität besagt, dass jeder Misisss-

brauch des Einsatzes der Freiwilligen vergleichbar einem Erwerbsbsbsarbeeititss-s--s

verhältnis untersagt ist. Die Freiwilligen verrichten unterstützeeende, hält i t t i t Di F i illi i ht t tüt d

zusätzliche Tätigkeiten und ersetzen keine hauptamtlichen KrKrKräfte.

Für den Alltag bedeutet dies, dass die Einsatzstellen bzw. diieie Abläuuufe in 

den Einsatzstellen auch ohne die Hilfe der Freiwilligen „fununnktioioniniieeere en“ 

müssen. Die Träger sind dazu angehalten, die Einhaltunnggg diieseseseseseseseeeerere  

gesetzlichen Bestimmung im Blickk zzzzzzzzuuuuuuuuu hahaabeen.

Arbeit an Feiertagen

Bei volljährigen Freiwilligen hat die Dienstplanung verhältnisisssmämämämämäßißißßiißig g

und in Absprache mit der Anleitung zu erfolgen.

Bei Minderjährigen ist das JArbSchG § 18888 zzzzzu u uuuu bebebebbeacacacacachthththth en:

(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr ununundddd ananananan gggeeese etzlichen 

Feiertagen dürfen Jugendliche nicht bebbebescscscscschähähh ftftigi t werden.

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugenndldddlicher an gesetzlichen 

Feiertagen in den Fällen des § 17 Abs. 2, ausgenommen am 25. 

Dezember, am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag und am 1. Mai.

(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf 

einem Werktag fällt, ist der Jugendliche an einem anderen 

berufsschulfreien Arbeitstag derselben oder der folggenden Woche

freizustellen.

unfähigkeitArbeits

mentiert alle Krankheitstage während der Der IB dokum

enn und benötigt für diese eine Kopie der Seminarzeite

higkeitsbescheinigung. Bei Krankheit während der Arbeitsunfäh

muss die Einsatzstelle informiert werden undübrigen Zeit

bebebebeii ununununenenene tstst chchululdidigtgterer AAbwbwesesenenheh it entsprechende bebebebebeebehähähäähähähähähältltlttltltlt ssssssicicccicchhhhhh bbbbb

liche KoKonsnseqequeuenznzenen vvoror.arbeitsrechtl

Diiennnsstttthhhhhaaftpfl icht

Die Einsatzstelle infoformrmiert die 

Teilnehmer*innen zu Begiginnnnn 

des Einsatzes darüber, welche

Tätigkeiten von Hilfskräftf en 

übernommen werden dürfen,

welche Fachkräfte für die

Anleitung zuständig sind und 

welche Tatbestände durch 

eine Haftpfl ichtversicherung 

abgesichert sind.

Einsatzzssttteelllleeennbbesuchh

Die pädaagogogischen Mitarbeiter*innen des IB betreuen  die

Freieiwiw lligen während des Freiwilligendienstes in der EiEinsatzstelle 

und vergewissern sich, dass die Rahmenbedingungeen des Einsatzes 

eingehalten werden. Jede Einsatzstelle wird mindeststens einmal pro

Jahr von den pädagogischen Mitarbeitenden des IBIB kontaktiert.

Arbeiitsuunfall

Ein Unfall wäwährend der 

Arbeitszeit t oder auf dem 

Arbeitsweeg gilt als Arbeits-

unfall unnd ist mittels der 

entspreechenden Formblätter 

durch h die Einsatzstelle der 

Berufufsgenossenschaft der 

Einssatzstelle zu melden. Der 

IB iist hiervon in Kenntnis zu 

sesetzen.

Dienstbefreiung

Grundsätzlich haben Freiwilligge ihre persönlichen

Angelegenheiten außerhalb dder Dienstzeit zu erledigen. Aus 

wichtigem Grund (z.B. notwewendige Arztbesuche, Behördengänge, 

VoV rstellungsgespräche) kaann die Einsatzstelle Ausnahmen

hiervon gewähren und dieie Freiwilligen unter Fortzahlung der

Vergütung von der Arbeieit freistellen. Die Einsatzstelle kann den 

Nachweis der Dauer unnd der Durchführung entsprechender 

Termine verlangen. DiDienstbefreiung während der Seminarzeiten 

ist aufgrund § 5 Abs. . 2 JFDG grundsätzlich nicht möglich.
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